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Norm

StGB §70

StGB §130

Rechtssatz

Die Annahme der Quali kation ist auch bei solchen Einzeltaten zulässig, bei denen der Wert der Beute unterhalb der

Bagatellgrenze liegt, sofern nur das angestrebte Einkommen insgesamt diese Grenze übersteigt.
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14 Os 103/96
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